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Verordnung zur Durchführung des Hundegesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Hundegesetz - HundeGDVO)  

vom 21. März 2006
* 

* Verkündet als Artikel 2 der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über das Halten und Führen von Hunden vom 
21. März 2006 (HmbGVBl. S. 115, 116) 

Fundstelle: HmbGVBl. 2006, S. 115 

 
 
Änderungen

1.  § 11 geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 35)

2.  §§ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 16 geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. April 2009 (HmbGVBl. 
S. 99)

Auf Grund von § 24 Absätze 3 und 4 und § 25 Absätze 1 bis 3 des Hundegesetzes (HundeG) vom 
26. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 37) wird verordnet:

Teil I

Gehorsamsprüfung

§ 1

Inhalt der Gehorsamsprüfung

(1) Die Gehorsamsprüfung wird grundsätzlich von einer bestimmten Person mit einem bestimmten 
Hund abgelegt. Es können bis zu sechs Personen mit jeweils einem Hund gleichzeitig geprüft 
werden. Der Hund muss bei Durchführung der Prüfung mindestens zwölf Monate alt sein.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können mehrere Personen mit einem bestimmten Hund, eine 
bestimmte Person mit mehreren Hunden oder mehrere Personen mit mehreren Hunden gemeinsam 
geprüft werden, wenn

1.  mehrere Personen mit dem betreffenden Hund in einem Haushalt leben,

2.  eine Person mit mehreren Hunden in einem Haushalt lebt,

3.  mehrere Personen mit mehreren Hunden in einem Haushalt leben oder

4.  Hunde regelmäßig von einer Person mitbetreut werden, die nicht mit dem Hund in einem 
Haushalt lebt (Dog-Sitter).

Dabei dürfen an einem Prüfungstermin maximal zwölf zu prüfende Personen und sechs Hunde 
anwesend sein. Die Prüferin oder der Prüfer hat sicherzustellen, dass die Vorgaben der Anlage 1 
von jeder an der Prüfung teilnehmenden Person und von jedem an der Prüfung teilnehmenden 
Hund erfüllt werden.

(3) Die Prüfung wird nach den Vorgaben der Anlage 1 im Gebiet der Freien und Hansestadt 
Hamburg durchgeführt. Während der Prüfung muss mindestens ein Ortswechsel erfolgen. Soweit 
dies zur Durchführung einzelner Prüfungsteile erforderlich ist, gilt die Anleinpflicht nach § 1 Absatz 3 
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Nummer 6 der Verordnung zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen vom 26. 
August 1975 (HmbGVBl. S. 154), zuletzt geändert am 5. Juli 2005 (HmbGVBl. S. 279), in der jeweils 
geltenden Fassung nicht während der Durchführung der Gehorsamsprüfung.

(4) Der Gehorsam des Hundes in den verschiedenen Übungen ist gemäß Anlage 2 zu 
dokumentieren und zu bewerten. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Person, die den Hund führt, 
dem Hund die geforderten Signale selbständig und in situationsgerechter Weise gibt und der Hund 
alle Signale in angemessener Weise befolgt.

(5) Die Prüferin oder der Prüfer stellt für jede Person, die den Hund geführt hat, eine Bescheinigung 
über die Gehorsamsprüfung aus.

§ 2

Anerkennung von Sachverständigen für die Durchführung 
von Gehorsamsprüfungen

(1) Die Prüferinnen und Prüfer müssen von der zuständigen Behörde als Sachverständige für die 
Durchführung von Gehorsamsprüfungen anerkannt sein.

(2) Die Anerkennung erfolgt auf Antrag, wenn

1.  umfassende Kenntnisse im Umgang mit Hunden seit mindestens drei Jahren und

2.  regelmäßige Fortbildung, mindestens ein zweitägiger Lehrgang pro Jahr

nachgewiesen werden und die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Tätigkeit 
erforderliche Zuverlässigkeit hat. Die zuständige Behörde kann die Vorlage eines 
Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Absatz 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung vom 21. September 1984 (BGBl. 1984 I S. 1230, 
1985 I S. 195), zuletzt geändert am 15. Juni 2005 (BGBl. I S. 1626, 1641), in der jeweils geltenden 
Fassung verlangen. Des Weiteren kann sie im Einzelfall das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummern 1 und 2 im Rahmen eines Gespräches prüfen. Dem Antrag ist ein Konzept zur 
Durchführung der Gehorsamsprüfung beizufügen.

(3) Bei Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Leistungsrichterinnen und Leistungsrichtern, die von 
überregionalen Hundeverbänden/-vereinen, insbesondere dem Verband für das Deutsche 
Hundewesen e.V. (VDH), dem Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater e.V. (BHV), 
dem Dehra-Zentrum in Frankenfeld-Bosse, der Hundeschulen Arbeitsgemeinschaft Hamburg & 
Schleswig-Holstein e.V. (HSAG) oder dem Jagdgebrauchshundverband e.V. (JGHV) anerkannt 
sind, sowie bei Personen, die gemäß § 7 als Sachverständige zur Durchführung von Wesenstests 
anerkannt sind, wird das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 vermutet.

(4) Der Bescheid über die Anerkennung ist auf fünf Jahre zu befristen und hat die Personen 
namentlich zu bezeichnen, die die Gehorsamsprüfung abnehmen dürfen. Sie kann mit Auflagen 
versehen werden, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Gehorsamsprüfungen 
erforderlich ist, insbesondere kann im Einvernehmen mit der örtlich für den Vollzug des 
Hundegesetzes zuständigen Behörde bestimmt werden, dass die Gehorsamsprüfungen in 
bestimmten Grün- und Erholungsanlagen nicht durchgeführt werden dürfen. Jede Änderung der für 
die Anerkennung wesentlichen Voraussetzungen ist der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen.

(5) Anerkannte Sachverständige für die Durchführung der Gehorsamsprüfung sind verpflichtet, der 
zuständigen Behörde die regelmäßige Fortbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder die 
Mitgliedschaft in einem der in Absatz 3 genannten Verbände oder Vereine unaufgefordert jeweils bis 
zum Ende des ersten Quartals eines Kalenderjahres für das vorangegangene Kalenderjahr 
nachzuweisen. Die Anerkennung als Sachverständige oder Sachverständiger für die Durchführung 
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der Gehorsamsprüfung erlischt automatisch, wenn die oder der Sachverständige der Verpflichtung 
nach Satz 1 nicht nachkommt.

§ 3

Übertragung der Tätigkeit nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
des Hundegesetzes auf die Sachverständigen 

für die Durchführung von Gehorsamsprüfungen

Die Anerkennung nach § 2 Absatz 1 soll davon abhängig gemacht werden, dass sich die 
Antragstellerin bzw. der Antragsteller mit der Übertragung der Tätigkeit nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
HundeG (Befreiung von der Anleinpflicht) einverstanden erklärt. Die Übertragung gemäß § 9 Absatz 
2 Satz 1 HundeG erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist von der zuständigen 
Behörde mit den Auflagen zu versehen, die zur Sicherstellung der in § 9 Absätze 2 und 4 HundeG 
genannten Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens zur 
Befreiung von der Anleinpflicht erforderlich sind. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller darf 
hierbei insbesondere zur elektronischen Übermittlung von Angaben und Dokumenten verpflichtet 
werden.

§ 4

Anerkennung von weiteren Nachweisen

(1) Der Bescheinigung über die Gehorsamsprüfung nach § 4 Absatz 2 HundeG stehen die 
Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss folgender Prüfungen gleich:

1.  Prüfung zur Erlangung des Hundeführerscheins und Begleithund-Prüfung des VDH, des BHV, 
des Dehra-Zentrums, der HSAG und der Interessengemeinschaft unabhängiger 
Hundeschulen sowie Jagdeignungsprüfung des Jagdgebrauchshundverbandes e.V.,

2.  nach § 26 Absatz 2 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 162), 
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 257), in der jeweils geltenden Fassung 
und den jagdrechtlichen Vorschriften anderer Bundesländer abgelegte 
Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde,

3.  Ausbildung zum Blindenführhund oder Behindertenbegleithund für jede Person, die den Hund 
führen will und

4.  in anderen Bundesländern behördlich anerkannte Nachweise über den Gehorsam des 
Hundes.

Im Einzelfall können Bescheinigungen über weitere Prüfungen von Hundeverbänden oder 
Hundevereinen anerkannt werden.

(2) Zur Befreiung von der Anleinpflicht nach § 9 Absatz 1 Satz 3 HundeG muss ein ausführliches 
Attest der behandelnden Tierärztin bzw. des behandelnden Tierarztes vorgelegt werden. Dies muss 
den Grund, weshalb die Ablegung der Gehorsamsprüfung für den Hund eine unzumutbare Härte 
darstellen würde, enthalten.

§ 5

Ausnahmen für gewerbliche Hundebetreuerinnen 
und Hundebetreuer und Tierheime

(1) Personen, die gewerbsmäßig fremde Hunde betreuen, können auf Antrag gemäß § 9 Absatz 8 
HundeG für alle von ihnen betreuten Hunde von der Anleinpflicht befreit werden, wenn sie für 
mindestens einen betreuten Hund die Gehorsamsprüfung erfolgreich abgelegt haben oder den 
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erfolgreichen Abschluss einer gleichwertigen Prüfung nachweisen. Die Befreiung von der 
Anleinpflicht ist auf höchstens drei Jahre zu befristen. Sie ist mit den Auflagen zu versehen, die 
erforderlich sind um sicherzustellen, dass von den von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
geführten Hunden voraussichtlich keine Gefahren oder erheblichen Belästigungen für Menschen, 
Tiere oder Sachen ausgehen. Eine Verlängerung der Befreiung von der Anleinpflicht für jeweils 
höchstens drei weitere Jahre ist nur möglich, wenn die Hundebetreuerin oder der Hundebetreuer 
erneut mit einem von ihnen betreuten Hund eine Gehorsamsprüfung oder eine gleichwertige 
Prüfung erfolgreich abgelegt hat.

(2) Ausgebildete Tierpflegerinnen und Tierpfleger sowie Tierärztinnen und Tierärzte in Tierheimen 
im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Tierschutzgesetzes in der Fassung vom 18. Mai 
2006 (BGBl. I S. 1207, 1313), zuletzt geändert am 18. Dezember 2007 (BGBl. 2007 I S. 3001, 2008 
I S. 47), in der jeweils geltenden Fassung können auf Antrag gemäß § 9 Absatz 8 HundeG für alle 
von ihnen betreuten Hunde von der Anleinpflicht befreit werden. Der Nachweis des erfolgreichen 
Abschlusses einer Gehorsamsprüfung oder einer gleichwertigen Prüfung ist nicht erforderlich. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Für ehrenamtlich in Tierheimen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Tierschutzgesetzes tätige Hundebetreuerinnen und Hundebetreuer gilt Absatz 1 entsprechend.

Teil II

Wesenstest

§ 6

Durchführung des Wesenstests

(1) Der Wesenstest wird nach den Vorgaben der Anlage 3 durchgeführt. Die Identität des Hundes ist 
vor Ablegen des Wesenstests durch Ablesen des Mikrochips zu überprüfen. Bei Hunden, die von 
der Chippflicht nach § 6 Absatz 2 HundeG befreit sind, ist die von der zuständigen Behörde 
festgestellte anderweitige fälschungssichere Kennzeichnung zu überprüfen.

(2) Insbesondere in Tierheimen kann in Einzelpunkten von den Vorgaben abgewichen werden, 
wenn dies nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich ist. Die Abweichung ist im Gutachten 
über den Wesenstest zu dokumentieren und zu begründen.

§ 7

Anerkennung der Sachverständigen 
für die Durchführung von Wesenstests

(1) Personen oder Einrichtungen, die den Wesenstest durchführen wollen, bedürfen der 
Anerkennung durch die zuständige Behörde.

(2) Die Anerkennung erfolgt auf Antrag, wenn

1.  spezielle ethologische Kenntnisse über Hunde nachgewiesen werden und

2.  mindestens fünfmal bei einem Wesenstest hospitiert wurde

und die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit hat. 
Die zuständige Behörde kann die Vorlage eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde 
nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes in der jeweils geltenden Fassung verlangen.

(3) Die Anerkennung erlischt, wenn in zwei Jahren nicht mindestens
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1.  fünf Wesenstests durchgeführt und

2.  vier einschlägige Fortbildungslehrgänge absolviert wurden.

(4) Der Bescheid über die Anerkennung hat die Person namentlich zu bezeichnen, die den 
Wesenstest abnehmen darf. Er kann mit Auflagen versehen werden, soweit dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation des Wesenstestes erforderlich ist. Jede 
Änderung der für die Anerkennung wesentlichen Voraussetzungen ist der zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen. Die Erfüllung der Anforderungen gemäß Absatz 3 ist ab dem Zeitpunkt der 
Anerkennung alle zwei Jahre unaufgefordert der zuständigen Behörde nachzuweisen.

(5) Bei Tierärztinnen und Tierärzten, die von der Hamburger Tierärztekammer als Sachverständige 
für die Durchführung von Wesenstests benannt werden, wird die Erfüllung der Anforderungen der 
Absätze 2 und 3 vermutet.

§ 8

Anerkennung anderer Wesenstests

In anderen Bundesländern anerkannte Wesenstests werden in der Freien und Hansestadt Hamburg 
anerkannt, sofern sie in Inhalt und Umfang dem Wesenstest nach § 6 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 
sind.

Teil III

Zentrales Register

§ 9

Führung des zentralen Registers

(1) Das zentrale Register nach § 24 HundeG besteht aus einem automatisiert geführten 
einheitlichen Bestand von Daten, der von den zuständigen Behörden geführt wird. Den örtlich für 
den Vollzug des Hundegesetzes zuständigen Behörden sind überörtliche Zugriffe auf den 
einheitlichen Datenbestand gestattet zu Zwecken

1.  der Entgegennahme von An- und Änderungsmeldungen nach § 13 Absätze 1 und 2 HundeG, 
auch in Verbindung mit § 28 Absätze 4 und 5 HundeG,

2.  der damit zusammenhängenden Erfassung der entsprechenden Daten nach § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 bis 5 HundeG und

3.  der Weiterleitung der entsprechenden Daten an die für die Durchführung des 
Hundesteuergesetzes in der Fassung vom 24. Januar 1995 (HmbGVBl. S. 5), zuletzt 
geändert am 26. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 37, 47), in der jeweils geltenden Fassung 
zuständigen Behörde,

soweit der Anlass für die jeweilige Amtshandlung bei ihnen entstanden ist.

(2) Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, insbesondere durch Vergabe 
personenbezogener Passworte, ist sicherzustellen, dass den Bediensteten der zuständigen 
Behörden Zugriff auf die in dem zentralen Register nach § 24 HundeG gespeicherten 
personenbezogenen Daten nur soweit gewährt wird, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben 
erforderlich ist.

(3) Die für den Vollzug des Hundegesetzes zuständigen Behörden sind jeweils für die von ihnen 
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(Die Nummerierung dient lediglich der besseren Orientierung und stellt keine vorgegebene 
Reihenfolge dar.)

 Skalierung 
(A)

Bemerkungen 
(Beschreibung des 
Ausdrucksverhaltens

1 Der Hundehalter versucht, mit dem Hund zu 
spielen, macht optische Spielaufforderungen

  

2 Eine Person nähert sich dem Hund von vorn 
und starrt ihn an

  

3
Der Hund wird an einem Pfosten (wie z. B. vor 
einem Geschäft) angebunden und eine Person 
läuft in ca. 50 cm Abstand vorbei

  

4
Eine Person in schwarzem Mantel (lang) und 
mit Hut geht vorbei; der Mantel berührt den 
Hund

  

5
Eine andere Person (mit Krückstock oder 
Gehhilfe) humpelt an Hund und Hundehalter 
vorbei

  

6
Eine Person kniet vor dem Hund und streckt die 
Hand aus, mit Ansprache (Individualabstand 
0,50 m + Leine

* )

  

7
Eine Person liegt am Boden (oder hockt sich 
hin) und steht abrupt auf, als Halter und Hund 
den Testgang machen (Abstand 2 m* )

  

 
Eine Person stolpert beim Passieren des 
Hundes in ca. 1 m Entfernung* 

  

9
Ein Jogger läuft in beiden Richtungen vorbei, 
läuft dabei einmal plötzlich (ohne Ankündigung) 
vor dem Hund weg

  

10
Eine Person mit Stock tastet sich über den Weg 
Abstand 2 m* 

  

11 Ein "Betrunkener" torkelt vorbei (Abstand 2 m* )   

12 Eine Person spricht den Hund an   
13 Eine Person schreit den Hund wütend an   
14 Eine Person weint (wie Kind)   

15

Der Hundehalter spricht freundlich mit dem 
Hund und streichelt ihn, während eine Person 
diesen beim Passieren anschreit, dazu klatscht 
die Person laut in die Hände

  

16

Der Hundehalter legt die Hand auf den Hals/
Rücken des Hundes, umfasst den Fang 
(zusammen mit freundlichem Ansprechen des 
Hundes)

  

17 Eine Person streift den Hundekörper beim 
Passieren

  

18 Eine Person macht Spielbewegungen vor dem 
Hund
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19

Einige (4) Personen kommen auf den Hund zu 
(nicht zielgerichtet) und bleiben mit 
Körperberührung neben ihm stehen 
(Fahrstuhlsituation)

  

20 Eine fremde Person versucht, dem Hund über 
den Rücken zu streichen (mit Ansprache)

  

21
Eine Gruppe bleibt neben dem Hund stehen 
und unterhält sich, der Hund wird dabei ab und 
zu leicht berührt (wenn möglich)

  

22 Ein bellender Hund steht vor dem Hundehalter 
und dem Hund (Abstand ca. 2 m)

  

23

Zwei Hunde unterschiedlichen Geschlechts mit 
unterschiedlicher äußerer Erscheinung (z. B. 
Größe, Haarkleid), die der Testhund nicht 
kennt, passieren den Prüfling (Abstand etwa 2 
m)

  

24
Unmittelbar danach: der Halter stolpert und 
berührt dabei den Hund

** 

  

25 Konfrontation mit einem gleichgeschlechtlichen 
Hund hinter einem Zaun

  

26

Der zu prüfende Hund wird - vom Halter isoliert 
(Sichtschutz) - ca. 2 m vor dem Zaun 
angebunden und mit einem 
gleichgeschlechtlichen Hund konfrontiert

  

27
Mehrere Personen bleiben dicht neben dem 
Hund stehen, während ein lärmendes Gerät 
vorüber geschoben wird

  

28 Halter und Hund passieren (sehr eng) einige 
bunte Luftballons

  

29

Ein Regenschirm wird unmittelbar vor dem 
Hund aufgespannt (aber nicht als bedrohende 
Intentionsbewegung, vielmehr so, wie es auf 
der Straße geschehen kann)

  

30 Ein Ball rollt auf den Hund zu   

31
Ein Kinderwagen mit Babygeräuschen 
(Kassettenrecorder mit Babygeschrei; 
Babypuppe) wird vorbei geschoben

  

32 Ein Fahrrad fährt am Hund vorbei, dabei ertönt 
die Fahrradklingel (Abstand 2 m)

  

33 Eine Testperson geht auf den Hund zu, bedroht 
ihn, schreit ihn an (ohne Hilfsmittel)

  

34 Eine Person bedroht den Hund mit einem Stock 
(aus dem Stand - niemals aus der Hocke!)

  

35 Eine Person geht mit einem brennenden 
Feuerzeug auf den Hund zu

  

36 Ein Schrubber macht Geräusche auf dem 
Boden

  

    
 GEHORSAM 

Eine Kontrolle des Halters muss sichtbar sein. 
Der Hund muss auf Signal kommen und auf 
Signal "aus" geben.
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Beurteilung:

* ggf. ist die Situation mit immer kürzerem Abstand zu wiederholen
** Vorsicht! Sicherheitsmaßnahmen erforderlich! Die Aggression des Hundes könnte sich gegen den Halter richten.

Anhang I

zur Anlage 3 zu § 6 Absatz 1 HundeGDVO :

ESKALATIONSSTUFEN VON DER DROHUNG BIS ZUR UNGEHEMMTEN BESCHÄDIGUNG

Stufe I: Drohung ohne Körperkontakt
Unterstufe 1: Distanzdrohung (Fixieren, Zähneblecken, Maulaufreißen)
Unterstufe 2: Distanzunterschreitung mit gelegentlichem Körperkontakt (gehemmte 

Beißerei, intentionales Beißen, Abwehrschnappen)
Stufe II: Drohungen mit Körperkontakt
Unterstufe 3: Drohungen mit Körperkontakt ohne Bewegungseinschränkung 

(Über-die-Schnauze-Beißen oder Beißen mit ausgeprägter Hemmung, 
Ringkampf)

Unterstufe 4: Körperkontakt mit Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
(Queraufreiten, Über-dem-Gegner-Stehen, Runterdrücken, Schieben, Abwehr 
auf dem Rücken, Abwehrstoßen)

Stufe III: Beschädigung
Unterstufe 5: Gehemmte Beschädigung 

(Anrempeln, Vorstoßen, Anspringen, gehemmtes Abwehrbeißen)
Unterstufe 6: UNGEHEMMTE BESCHÄDIGUNG - ERNSTKAMPF 

(WAR OF NERVES!)

Anhang II

zur Anlage 3 zu § 6 Absatz 1 HundeGDVO 
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